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Der Reit- und Fahrverein Klettgau-Btihl e-V.

Sitz: 7985 Klettgau 7 - Bühl

Die Reitergruppe,,Oberer Klettgau" im Reitverein Klettgau e-V"

Tiengen i Flochrhein hat am 10.07.1971 beschlossen, eine*
selbstständigen Reitverein zu gründen und eine Vorstandschaf,

gewählt, die sich folgenden Vereinssatnrngen gibt"

§ 1 Name und Sitz

Reit- und Fahrverein Klettgau-Bühl, §itz: 7895 Klettgau 7 - Bühl
Er ist beim Amtsgericht - Registergericht Waldshut eingetragen.

§ 2 Zweck des Vereins

a) Der Verein fürdert und Pflegl deri Reit- und Fahrsport-

b) Ausrichtung uüd Teilnahme an Reit- und fahrsportliehen

Veranstaltunger.

c) Der Verein verfolgt selbstverständlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes ",Steuerbe-
giinstigte Zwecke" der Abgabeordung.

d) Der Yerein ist selbstl*s tätig und verfolgt nieht in erster Linie
ei genwirtschaft liche Zwecke'

e) Miuel des Vereins dür{tn nur die satzungsmäßigen 7'wecke

verwendet werden.

fl Die Vorstandsämter sind grundsätzlich Ehrenämter. Die Vorstand-

L schaft kann jedoch beschließen, eine Tätigkeitsvergütung bis zur

Höhe des nach §3 Nr. 26a ESIG steuerfrei beleibenden Eetrags

zu bezahlen.
Aufwendungen, die im Rahmen der Vorstandstätigkeit entstehen

können in nachgewiesener bzw. angemes§ener Höhe e§tättet
Werden.

g) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem zweckder Körper-

schaft &emd sind, oder durch unverhältnismäißig hohe Vergü-

tungen, begünstigt werden.

§ 3 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr-
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§ 4 Mitgliedschaft

Iv{itglied des Vereins körrren werden:

Alie am Reit- und Fahrsport interessierten Personen'

Der Beitriu erfolgl schrifllich an den Vorständ, der über die Aufnahrne

entscheidet.

Es gibt aktive und passive (ftrrdernde) Mitglieder.

Ernennung zu Ehrenmitgliedern erfolgt auf Anfag an de Hauptver-

Sammlung durch Mehrheitsbeschluss.

t\- 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

erfolgt: a) durchTod
b) durch Austritt
e) durch Ausschluß

Der Aus*itt kann nur schriftlichen mit 3 - monatiger Frist zunt

Ende des Geschätftsjahres erkläirt werden. Austretende Mitglieder haben

keinerlei Anspruch auf Vereinsverrnögen.

§ 6 Vereinsstrafen sind:

Vereinsstr*fen sind: a) Verwamung
b) vorübergehendes Hallenverbot
c) endgültiges Hallenverbct

(-- d) Ausschluß aus dem Verein

Vereinsstrafen därfen nur bei vorliegen eines wichtigen Grundes ver-

hängt werden.

Wichtige Grände sind insbesondere:

a) Yerstoß gegen die Zwecke des vereins und die vereinskamer-

adschaft.

b) Schädigung des Ansehens und der Belange des Vereins'

c) Nichtzahlung des Beitrages nach zweimaliger schritllicher
Mahnung.

d) Verstoß gegen die Hallenordnung bei zweirnaliger Abmalurung

Durch den Vorstand.
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Für die verhängung von vereinsstrafen über ein Mitglied ist der

Vorstand zust?indig. Der diesbezügliche Beschlu$ bedarf der

einfacl:en Mehrheit säsrtlicher Vereinsrnitglieder.

Vor der Beschlussfassung über eine Vereinsstrafe ist dem be-

trofflenen Mitglied Gelegenheit zur Rechtfertigung persönlich

oder schriftlich vor dern Vorstand zu geben. Hierzu kann der

Vorstand eire aagemessene Frist setzen, bei deren Nichteinhaltung
auch ohne Anhörung enlschieden werden kann'

Der Vorstand sotl sich gegebe*enfalls durch Beweismittel, w"ie

Zeugen oder Unterlagen, hinreichend informieren.

Der Bescliluß über eiae Vereinsstafe ist zu begrtinden, und dem

betro ffenen Mitglied mittels Einschreibebrief zuzustellen.

Gegen den Beschluß des Vorstandes tiber die Verhängung einer

vereinsstrafe ist Beschwerdemöglichkeit zur Mitgliederversamm-
lung gegeben.

Die Mitgliederversammlung entscheidet über die verhängung einer

Vereinsstrafe mit einfacher Mehrheit.

§ 7 Beitrage

Die Beiträge werden an der Hauptversammlung auf Vorschlag des

Vorstandes festgelegt. Sie sind bis zunt 01" Juni jedes Geschäfts-
jahres zu zahien. Wird der Mitgliedsbeitrag 4 Wochen nach

schriftlicher Mahnung nicht bezahlt" erlischt automatisch die Mit-
gliedschaft. Für die Benutzung der Reithalle gilt die Reithallenordnung.

§ I ürgane des Vereins sind:

1. der Vorstand
2. die Mitgliederversarnmlung

Vorstand im §inne des § BGB sind:

der Vorsitzende und seine Steilvertreter
beide vertreten den Verein einzeln

L
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§ 9 Zusammensetzung des Vorstandes

Der Yorstand setzt sich wie lblgl zusammen:

a) dem Yorsitzende*
b) dem Stelivertreter
c) dem Schri{tführer
d) dem Kassier
e) dem Jugenclwan
f) dem Gerätewart
g) je ein Beisitzer aus den umliegenden Ortschaften mit ca.

5 aktiven Mitgliedern

Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes
bestirnmt der Yorstand eiuen Ersatzmann, der in der nächsten

Mitgliederr,'ersammlung bestätigt, oder ersetat wird'

§ 10 §/ahl und Geschäftsordnung des Vorstandes

Der Vorstand wird in der Jahresmitgliederversarnmlung mit einfachef

Mehrheit auf 2 Jahre gewählt. Wiederwahl ist zuiässig' Er gibt

sich seine Geschäftsordnung seibst. Er ist beschlussfühig, wenn

mindestens 4 Vorstandsmitglieder urrd der Vorsitzende oder

dessen Stellvertreter anv{§seüd sind. In diesem Falle kann der

Vorstand mp einstin'rmige Beschlüsse fassen. Bei Anwesenheit

von 5 und mehr vorstandsmitgliedern, Beschlüsse mit einfacher

Mehrheit.

Bei Stimmgleichheit efltscheidet die Stimme des Vorstandes'

§ 1 i Mitgliederversammlung

Im Jahr muß einmal eine ordentliche Hauptversammlung statt-

finden und zwar irn 1. Quartal" Sie wird I Tage vorher im Lokal-
teil der Tageszeitung, Südkurier, Alb-Bote und Badische Zeitung,

sowie durch einen Anschlag in der Reithalle, unter Bekantgabe

der Tagesordnung, einberufen.

Die Mitgliederversarnmlung wird vam 1. Vorsitzenden, bzw.

dessen Stellvertreter, geleitet.

Sie hat folgende Aufgaben:
1. Entgegennahme des Tätigkeits- und Kassenberichts

2. Entlastung des Vorstandes
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3. \Vahl des Vorstandes

4. Außtellung des kommenden Haushaltes

5. Eventuelle Satzungsänderungen

Aufler der Hauptversammlung können Mitgliederversammlungen
Einberufen werden:

a) wenn der Vorstand es für erforderlich erachtet

b) auf schriftliches Verlangen von 10oÄ der aktiven Mitglierier

Haupt- und Mitgliederversammlungen sind beschlussfiihig, wefln
25Yo der aktiven Mitglieder anwescnd sind. Bei Beschlussu**ihig-
keit wird innerhalb von 4 Wochen eine weitere Mitgliederver-
sammlurtg einberufen, die ohne weiteres beschlussfähig ist.

Die Haupwersamml un g oder Mitgliederversamm lung eatscheidet

mit einfacher Mehrheit der Anwesenden aktiven Mitglieder,
ausgenofiunen:

- Satzungsänderung
- Auflösung des Vereins

Ftir solche Beschlüsse ist eine Mehrheit van3/u der Anwesenden
aktiven Mitgl ieder erforderlich.

Jugendliche unter 18 Jahren und passive Mitglieder sind nicht stimm-
berechtigt.

Über die Mitgliederversamrnlung, insbesondere die in der
Mitgliederversammlung gethssten Beschlüsse, wird ein Protokoll
geführt.

Dieses wird vom ersteft Vorsitzenclen, bzw" seinem Stollvertreter
und dem Schriftftihrer (in) unterschrieben.

§ 12 Vereinsvermögen

Besitz und Eigentum bestehen aus der auf dem Flurstück

,,Gehren" Nr. 250 der Gemeinde Btihl erstellten Reithalle, sowie

dern beweglichen Inventar.

Die Benutzung der Reithalle viird durch die separat bestehende

Hallenordung geregelt.

\.*_
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Bel Äuflösung dEü Vwirs felh d* §anm ve,nnsgsn an die
$erreinde Ktettgau-Bähl arr genneinnltmigcn Numrng bis zur
Wledersrtlndung einee neus& gerneixntiaig*n Reitvereins
mit §itz in Kl*ttgru*ühl. Wenn nash Äbls$f von ls Jahren
keine Wicdergitndungsffi:ldst, kann die ftmsinde de§
garze Vermägen endgltltig fflr andere äwecke verwenden.

7895 Bilhl. d*n 28. Juli I*ül

gü. Rupürt üri*ss
l. Vorsitzender

S*trung rm 20- Jsnuat 199ü übsffirt*its{" genahmigt und im
Pr*t*kcll vermerkt.

Kl*tquu-Stihl, den 25.Ia*u* lggü

g*2. §iag*tcd 8ächs
l. Yorsltasfldsr

§nüung noqhmels nkr&iet urrd in dsrVere,a$nmk"lng *m
I§. Januar lggl von dor Mitglledrrvcreemmlung gsnehäi6.

Klemgau - Bühl, den tg, Januar l§gl

gex. §iqfiM Btishe
1. VorsiEender

§rtarng tlhrärb*i&t und in der verra*nmlung am 2§. Januar 2sr I
Protpkoll veflfidrt.

Klettgau * 8tihl. den ?S. J*nu*r ?üt I

gea. ChrisofCriess*r
I. Vorsiteendef

vR 186
Die §atuungssnderung wurde srn
16.12.201I in das V*reirurcgister
*iagetr*g*n.
Ämugaricht W*ldshut-Tien grn

Die urkundonbearntin d*ffio*' 
*

stslle dec Ämtsgsripht
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